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§ 132 BO für Wien Wirkungskreis des
Magistrates

 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

1. (1)Dem Magistrat obliegt, sofern das Gesetz nicht anderes bestimmt, die Handhabung dieses Gesetzes als

Behörde.

2. (2)In allen Fällen, in denen innerhalb einer bestimmten Frist bei sonstiger Verwirkung ein Anspruch geltend

gemacht werden kann, sind die Parteien im Bescheid darauf hinzuweisen.
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